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A Markt und Chancen 

Die Grundlagen des bisherigen Rentensystems stimmen nicht mehr: Die Menschen leben länger, die 

Geburtenrate geht zurück, der Anteil älterer Menschen steigt.  

Durch den demografischen Wandel, der Einfluss auf den Generationenvertrag und das Rentenniveau 

nimmt, verschlechtert sich die Höhe der gesetzlichen Rente von Jahr zu Jahr.  

Für fast jeden Beitragszahler entsteht im Alter dadurch eine enorme Versorgungslücke. Schon für 2030 

wird ein Rentenniveau von nur noch 43 % vorausgesagt, somit bleiben vom heutigen Nettoeinkommen 

nur noch 43 % als Rente.  

Es besteht also ein enormer Handlungsbedarf, sich privat um seine Altersvorsorge zu kümmern. Die 

BasisRente hilft, diese Versorgungslücke durch staatliche Förderung zu schließen. Ein gutes Argument 

und ein stichhaltiger Ansatzpunkt im Gespräch.  

Über das Thema BasisRente (Rürup-Rente) können Sie mit ganz unterschiedlichen Zielgruppen ins 

Gespräch kommen, die alle von dieser Förderung profitieren können:  

- Singles 

- Berufsanfänger  

- Arbeitnehmer 

- Besserverdienende  

- Selbstständige 

- Beamte 

 

Mit der Basis Rente bietet die Generali Leben das passende Produkt. 
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B Basiswissen 
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1 Hintergrund  

1.1 Einfluss des demografischen Wandels auf das Rentensystem 

Bereits 2001 zeichnete sich ab, dass die Grundlagen des bestehenden Rentensystems aufgrund der 

demografischen Entwicklung Anpassungen erfordern:   

- Die Menschen leben länger  

- Die Geburtenrate geht zurück 

- Der Anteil der älteren Menschen steigt 

Dadurch verschiebt sich das Verhältnis zwischen Beitragszahlern und Rentnern von Jahr zu Jahr. Schon 

für 2030 wird prognostiziert, dass dann nur noch 100 Beitragszahler 120 Rentenbeziehern ge-

genüberstehen.  

Während das Verhältnis der 65-Jährigen und Älteren zu den 20- bis 64-Jährigen im Jahr 2005 noch 1:3,2 

betrug, wird es im Jahr 2030 voraussichtlich bei 1:2 liegen.  

Hinzu kommt, dass wir immer älter werden. Die durchschnittliche Rentenbezugsdauer (Renten wegen 

verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters) lag im Jahr 2019 in den alten Bundesländern bei 21,1 

Jahren Frauen und 18,2 Jahren Männer. In den neuen Bundesländern 2019 24,1 Jahren bei den Frauen 

und 17,8 Jahren bei den Männern. (Quelle: Deutsche Rentenversicherung). Es ist davon auszugehen, 

dass die Lebenserwartung bis zum Jahr 2030 bei den 65-Jährigen um weitere 2,5 Jahre anwachsen wird 

(Quelle: BMAS). 

So entstehen Probleme bei der Finanzierbarkeit der gesetzlichen Renten.  
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1.2 Generationenvertrag 

Denn durch den sogenannten Generationenvertrag, der die Grundlage des deutschen Rentensystems 

darstellt, besteht eine staatlich organisierte Unterhaltspflicht der Jüngeren gegenüber den Älteren in 

der Gesellschaft. 

Als Generationenvertrag wird der unausgesprochene und nicht juristische Vertrag zwischen der Gene-

ration der Beitragszahler und der Generation der Rentenbezieher bezeichnet.  

Danach dienen die Einzahlungen der Arbeitnehmer und -geber in die staatliche Rentenkasse jeweils zur 

Finanzierung der gerade laufenden Rentenzahlungen. Somit sparen Beitragszahler nicht für ihre eigene 

Rente, sondern für die der aktuellen Rentengeneration. Deshalb erwartet die arbeitende und somit 

zahlende Generation, dass auch ihre Rente durch die Beitragszahlungen der nachfolgenden Generation 

gedeckt ist.  
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Das wird durch die ungünstige Verschiebung der Anzahl der Beitragszahler im Verhältnis zu den Ren-

tenbeziehern aber immer schwieriger. 
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1.3 Eckrentner 

Das zugesicherte Rentenniveau erhält nur der sogenannte „Eckrentner“, der darüber definiert wird, 

dass er 

- ein durchschnittliches Monatseinkommen bezog 

- und 45 Jahre in die gesetzliche Rente eingezahlt hat. 

Allerdings entspricht dieser Eckrentner nicht der Realität. Denn durch Ausbildungs-, Kindererziehungs- 

oder sonstige Zeiten einer Unterbrechung erreichen viele Arbeitnehmer die erforderlichen 45 

Versicherungsjahre nicht. 

1.4 Absenkung des Rentenniveaus 

Zusätzlich wurde im Zuge der Rentenreform 2000/2001 von der Bundesregierung das Netto-

Rentenniveau vor Steuern für 2030 mit 43 % vorausberechnet. Andere Experten prognostizieren sogar 

eine Absenkung auf 41 %. 
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1.5 BasisRente – Staatlich geförderte Altersvorsorge 

Das in 2001 beschlossene Gesetz zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung und zur Förderung 

eines kapitalgedeckten Altersvorsorgevermögens – kurz Altersvermögensgesetz (AVmG) – sieht eine 

Absenkung des Rentenniveaus vor. 

Ein weiteres Ziel des Gesetzes ist es, den Aufbau einer privaten oder betrieblichen Altersvorsorge durch 

staatliche Förderung zu ermöglichen, um die beschlossene Absenkung des Rentenniveaus aus-

zugleichen. 

Deshalb wurde die BasisRente als eine der steuerbegünstigten Formen der privaten Altersversorgung 

eingeführt. 
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2 Zielgruppe 

2.1 Junge Leute 

Für junge Leute, die einen Einstieg zur privaten Altersvorsorge suchen, finden mit der BasisRente ein 

steuerlich attraktives Produkt. 

2.2 Arbeitnehmer / Besserverdienende 

U.a. neben der Direktversicherung erschließt sich für Arbeitnehmer/Besserverdienende mit der 

Basisrente eine weitere Form der steuerbegünstigten Altersversorgung. 

Steuern sparen – für die Aufwendungen zur Altersversorgung weniger zahlen. 

2.3 Selbstständige 

Dem Selbstständigen bieten sich kaum Möglichkeiten der steuerbegünstigten Altersvorsorge. Mit der 

Basisrente gibt es auch für die Selbstständigen eine staatliche geförderte Vorsorgemöglichkeit. Sie 

können somit den Förderrahmen der Basisrente für ihre private Vorsorge nutzen. 
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3 BasisRente 

Was ist die BasisRente oder auch Rürup-Rente? 

Die BasisRente (umgangssprachlich auch Rürup-Rente, benannt nach dem Ökonom Bert Rürup) ist ein 

privates, staatlich gefördertes Produkt für die Altersvorsorge. 

Es dient dazu, um finanzielle Versorgungslücken im Alter zu schließen. Um die staatlichen Vorteile zu 

nutzen, unterliegt das Produkt gesetzlichen Vorgaben. Bei der BasisRente erhält der Versicherte keine 

Kapitalauszahlung, sondern analog der gesetzlichen Rente eine monatliche Rente. 

Die Rentenzahlung erfolgt nicht vor dem vollendetem 62. Lebensjahr. 

Die gesetzlichen Besonderheiten der „Rürup-Rente“ 

- Reine Rentenversicherung analog gRV – nur privat 

- Lebenslange Rente oder Kapitalzahlung 

- Frühester Rentenbeginn mit Alter 62 Jahren 

- Rente ist nicht vererbbar, aber:  

- im Todesfallstatt einmaliger Kapitalleistung verrentete Hinterbliebenenleistung an Ehegatten 

und/oder waisengeldberechtigte Kinder möglich 

- Keine Beleihung (kein Policendarlehen), Übertragung, Abtretung, Verpfändung möglich 

- Keine Auszahlung bei Kündigung – nur Beitragsfreistellung möglich 
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4 Steuerliche Begünstigungen der 

BasisRente (Rürup-Rente) 

4.1 Anforderungen an die BasisRente nach § 10 Abs. 1 Nr.2 EstG 

Die BasisRente ist eine private Rentenversicherung mit lebenslanger monatlicher Leibrente. Die Rente 

wird frühestens mit Vollendung des 62. Lebensjahres ausgezahlt. (Abschlüsse vor 2012: Vollendung des 

60. Lebensjahres). Es ist kein Kapitalwahlrecht vorgesehen und zulässig. (Ausnahme: 

Kleinbetragsrenten können ab dem vollendetem 62. Lebensjahr kapitalisiert werden).  

Die Beiträge sind im Rahmen der Vorsorgeaufwendungen steuerlich absetzbar. 

Damit die Beiträge als sog. „Altersvorsorgeaufwendungen“ steuerlich absetzbar sind, unterliegt das 

Produkt private Rentenversicherung strengen Auflagen durch den Gesetzgeber. 

4.2 Abzugsfähigkeit der Beiträge in der Ansparphase 

Seit Einführung der BasisRente im Jahre 2005 können die Beiträge steuerlich geltend gemacht werden. 

Im Rahmen der Sonderausgaben können diese so genannten „Altersvorsorgeaufwendungen“ 

steuerlich Berücksichtigung finden. 

Im Jahr 2022 sind die Beiträge zu 94% steuerlich absetzbar. (Im Jahre 2005 waren es nur 60%) Dieser 

Prozentsatz steigt jährlich um 2 Prozentpunkte auf 100 % bis zum Jahr 2025 an. 

Grundsätzlich ist die Abzugsfähigkeit der Beiträge im Jahr 2022 für Ledige bis 25.639 € und für 

Verheiratete bis 51.278 € möglich. Sofern Beiträge zur GRV entrichtet wurden, mindern diese den 

steuerlich berücksichtigungsfähigen Höchstbeitrag zur BasisRente. 

Vereinfachtes Beispiel: 

Zu versteuerndes Einkommen 45.000 €. Beiträge für die BasisRente 1.200 € im Jahr. 

Im Jahr 2022 sind 94% der BasisRentenbeiträge davon steuerlich absetzbar, also 1.128 €. Laut 

Steuergrundtabelle ergibt sich in diesem Beispiel eine Einkommensteuerersparnis von 408 €. 
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4.3 Besteuerung der Renten in der Auszahlungsphase 

2005 war auch der Startschuss für die sogenannte „nachgelagerte Besteuerung“. Das bedeutet: Der 

Beitragsaufwand für die BasisRente wird zunehmend steuerfrei. Dafür werden aber später die 
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Rentenzahlungen besteuert. Das erfolgt Zug um Zug in einer langen Übergangszeit, die 2040 

abgeschlossen ist und die volle Besteuerung dann 100% beträgt.  

Bei einem Rentenbeginn im Jahr 2022 beträgt der Besteuerungsanteil 82%, der sich seit 2021 jedes 

Jahr um 1% erhöht.  

 

 

  



VBA-Ausbildung C Produkt 

Staatlich geförderte Altersvorsorge „BasisRente“  

 

 AG-528   01.01.2022  © Deutsche  Vermögensberatung Akademie  Seite 16 

C Produkt 

Im Rahmen der DVAG Produktpalette steht Ihnen die  

BasisRente Vermögensaufbau (Tarif BRVA) 

der Generali Leben zur Verfügung. 
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5 Produktdetails 

Die BasisRente Vermögensaufbau ist eine fondsgebundene Rentenversicherung. Um als 

Altersvorsorgeprodukt die staatliche Förderung zu erhalten, unterliegt das Produkt gewissen Regularien. 

Aufgrund der steuerlichen Anerkennung ist eine Rentenzahlung vor dem vollendetem 62. Lebensjahr 

ausgeschlossen (Abschlüsse vor 2012 bis zum vollendetem 60. Lebensjahr). Eine Kapitalauszahlung ist nicht 

vorgesehen. Ausnahme: Kapitalisierung von Kleinbetragsrenten. (2022 maximaler Wert 32,90 € 

Monatsrente). 

Fondsgebundene Rentenversicherung mit Schieberegler 

- lebenslange Altersrente ab Alter 62, flexibler Rentenbeginn wählbar  

- integrierter Hinterbliebenenschutz 

- Sonderzahlungen zur Erhöhung des Versicherungsschutzes 

- Anpassungsgarantie bei BU  

- Hartz-IV-sicher 

- Versicherungsnehmer gleich versicherte Person 

 

 

Anlagemöglichkeit 

Da Menschen in ihrem finanziellen Anlageverhalten unterschiedlich sind, berücksichtigt das 

Tarifangebot der Generali Leben dieses Verhalten. 

Manche sind eher sicherheitsorientiert und verzichten zugunsten der Sicherheit auf Rendite. Mit 

konventionellen Anlagen erreicht der Kunde diese Sicherheit bei weniger Ertrag. 

Andere nehmen für eine hohe Renditewahrscheinlichkeit ein erhöhtes Risiko in Kauf. Anlagen in Aktien 

oder Fonds bieten diese Ertragschancen, aber eben auch Risiken. 
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Anlageflexibilität 

Die individuelle Lösung! 

Der Schieberegler für den Vermögensaufbau in der Basisrente 

Bei diesem innovativen Anlagekonzept kann der Kunde die Aufteilung der Sparbeiträge und des 

Anlagevermögens (Guthaben) selbst bestimmen und anpassen. 

 

Mit dem Schieberegler lässt sich je nach Anlegermentalität, die Aufteilung des Anlagebetrages, 

zwischen sicherheitsorientiertem (konventionellem) und renditeorientiertem (fondsgebundenem) 

Guthaben und Anlage in Gold bestimmen. 

Renditeorientierte Anlageformen 

Für den renditeorientierten Kunden bieten sich mehrere Optionen eine attraktive, lebenslange Rente 

aufzubauen. 

Der Kunde kann aus einer breit aufgestellten Fondspalette eine Auswahl treffen. 

- Freie Auswahl aus einer Fondspalette mit über 50 Fonds (Auswahl von nachhaltigen Fonds 

möglich) U.a. 

- Generali Exklusiv Fonds* 

- DWS Vermögensmandate 

- Goldgebundene Anlage 
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*Der Generali Exklusiv Fonds ist ein neuartiger, innovativer Fonds. Der Generali Exklusive Fonds 

investiert in ausgewählte reale Vermögenswerte wie z. B. Infrastruktur. Auch Wärmekraftwerk-, 

Windpark- oder Straßenbau-Projekte zählen dazu. 

Fondseinstieg-/Fondsausstiegmanagement  

siehe Unterlagen VASPN 

Lebenslange Rente 

Bekannt aus den Schieberegler-Produkten des VASPN stehen zum Rentenbeginn drei Anlagevarianten 

zur Auswahl:  

100 % sicherheitsorientiert, 

100 % renditeorientiert oder 

eine Mischform aus diesen Möglichkeiten. 

Erst zum Rentenbeginn muss der Kunde sich entscheiden, welche Anlageform er wünscht 

Sicherheitsorientierte Rente 

Bei der lebenslangen sicherheitsorientierten Rente wird das angesammelte Guthaben verrentet. 

Fondsrente 

Bei Wahl der renditeorientierten Fondsrente steigt die Chance auf eine steigende Rente – je nach 

Fondsentwicklung. 

Für die Fondsrente (Anlage in Fonds) steht der Generali Smart Funds zur Verfügung. 
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Bei der Basisrente Vermögensaufbau bietet die Sockelrente (bekannt aus dem VASPN) die Sicherheit 

für Ihren Kunden, dass seine tatsächliche Rente nie unter diese Grenze fallen kann. So werden mögliche 

Rentenminderungen je nach Wertentwicklung in der Rentenphase abgefangen. 

Sockelrente:  
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Sockelrente 

Die Fondsrente hat eine für sie festgelegte Mindestrente, die Sockelrente. Unter diese Sockelrente 

kann die Fondsrente nicht fallen. Die Sockelrente ist zu jedem Zeitpunkt gesichert, sie kann weder in 

der Einkommens- noch in der Schlussphase*** unterschritten werden. Sie beträgt etwa 75% der 

anfänglichen garantierten sicherheitsorientierten Rente (ohne deren Überschussbeteiligung in Form 

eines evtl. Rentenzuschlags). Sie greift erst, und nur dann, wenn die Fondsrente auf diesen Wert 

gefallen ist. 

Berufsunfähigkeitszusatzversicherung 

Die Leistungen im Rahmen der Berufsunfähigkeitsabsicherung innerhalb der Basisrente 

Vermögensaufbau sind identisch mit den Leistungen der Berufsunfähigkeitsbedingungen des VASPN. 

Ausnahme: Eine Rollstuhl-Leistung kann hier nicht gewährt werden. 

Dynamik und Dynamische Berufsunfähigkeitsversicherung 

Einkommen und Lebensstandard wachsen mit der Zeit und daraus ergeben sich wachsende Ansprüche 

an die spätere Versorgung und somit an die Versicherungssumme. Die dynamische Erhöhung des 

Beitrages mit dem Dynamikplan wirkt diesen Veränderungen entgegen, ebenso dient sie als 

Inflationsschutz. 

Anpassungsgarantie BUZ 

(siehe Unterlagen VASPN) 

Dynamikplan  

Es erfolgt eine gleichmäßige Erhöhung des Beitrages für alle Komponenten und Zusatztarife mit einem 

festen, (ganzzahligen) Prozentsatz zwischen 5 % und 10 %. 

Dynamische Berufsunfähigkeitsversicherung 

Bei Eintritt der BU wird die vereinbarte Barrente ausgezahlt, künftige Dynamikerhöhungen werden 

vom Versicherer übernommen und der Vertrag wird für den Kunden beitragsfrei weitergeführt. Das 

Sparziel wird so auf alle Fälle erreicht. 

Hinterbliebenenabsicherung in der Ansparphase 

Aus dem Vertragsguthaben wird an den Ehegatten eine lebenslange Rente gezahlt. 

(Waisengeldberechtigte Kinder bis zum 18. Lebensjahr, bzw. längstens bis Wegfall der 

Waisengeldberechtigung). 

 

 

 



VBA-Ausbildung C Produkt 

Staatlich geförderte Altersvorsorge „BasisRente“  

 

 AG-528   01.01.2022  © Deutsche  Vermögensberatung Akademie  Seite 22 

Hinterbliebenenabsicherung in der Rentenphase 

Eine Hinterbliebenenabsicherung ist bis Alter 90 immer enthalten. Unabhängig von der gewählten 

Rentenform: Bei Tod bis Alter 90 wird das Restguthaben immer verrentet, sofern der 

Ehepartner/eingetragener Ehepartner noch lebt oder das Kind noch kindergeldberechtigt ist. 

 

Pfändungs- und Insolvenzschutz 

Ansparphase 

In der Ansparphase ist das Guthaben der Basisrente, das aufgrund von Einzahlungen entstanden ist, 

pfändungsgeschützt. Einzahlungen, die über die angegebenen Grenzen hinausgehen sind pfändbar. 

Rentenphase (Leistungsphase) 

In der Rentenphase sind Renten oberhalb der Pfändungsfreibeträge pfändbar. (gemäß den allgemeinen 

Regelungen für Pfändungsschutz von Arbeitseinkommen). 

Gesetzliche Grundlagen zum Pfändungs- und Insolvenzschutz der Basisrente finden sich in § 851c der 

Zivilprozessordnung (ZPO), § 36 Abs. 1 Insolvenzordnung. 

Im weiteren Absatz 2 werden gewisse Höchstsummen bezogen auf das Vertragskapital sowie auf die 

Einzahlungshöhe genannt. 

Diese sehen wie folgt aus: 

- Maximale Gesamtsumme 256.000 €  
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- Maximale jährliche Einzahlung je nach Lebensalter:  

- 2.000 € vom 18. bis 29. Lebensjahr  

- 4.000 € vom 30. bis 39. Lebensjahr  

- 4.500 € vom 40. bis 47. Lebensjahr  

- 6.000 € vom 48. bis 53. Lebensjahr  

- 8.000 € vom 54. bis 59. Lebensjahr  

- 9.000 € vom 60. Bis 67. Lebensjahr 

Übersteigt der Rückkaufswert die 256.000 € sind 30 % des überschießenden Teils unpfändbar jedoch 

maximal bis zu einem Rückkaufswert von 768.000 € (3 fache von 256.000 €) 

Antragsrechtliche Grundlagen 

siehe Unterlagen zum VASPN 

Rechtliche Grundsätze 

siehe Unterlagen zum VASPN 

 

Praxisbeispiel zur Wiederanlage der steuerlichen Förderung 
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Weitere Details zum Kundengespräch finden Sie in der www.vbwelt.dvag / Arbeitskreisläufe /AK3: 

Kundenberatung 2022 
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6 Produktinformationsblatt / 

Produktporträt / Antrag / 

Beratungsprotokoll 

Antragsrechtliche Grundlagen und rechtliche Bestimmungen zur Beratungs- und Dokumentations-

pflicht finden Sie in den Unterlagen zum VASP. 

6.1 Produktinformationsblatt (PIB) 

Der Gesetzgeber schreibt für staatlich geförderte Altersvorsorgeprodukte - BasisRente - bestimmte 

individuelle Produktinformationsblätter und Muster-Produktinformationsblätter vor. Die Gestaltung 

ist für alle staatlich geförderten Altersvorsorgeprodukte einheitlich, verbindlich vorgegeben. 

Ziel: Effektivere Transparenz und Vergleichbarkeit unterschiedlicher Altersvorsorgeprodukte für den 

Kunden. 

Dem Kunden muss vor Vertragsabschluss ein vertragsindividuelles PIB ausgehändigt werden. 

Vorgeschriebene Inhalte des PIB 

- Produktbeschreibung und Basisdaten 

- Geplanter individueller Vertragsverlauf 

- Chancen-Risiko-Klassen (CRK): Die Einordnung der Produkte erfolgt in 5 CRK Klasssen:  

- CRK 1 Geringste Ertragschance/Verlustrisiko 

- CRK 5 Größte Ertragschance/Verlustrisiko 

Hier wird die angenommene Wertentwicklung in der Beispielrechnung und der Effektivkostenbe-

rechnung des PIP festgelegt. Der Kunde erhält eine Einschätzung über die Ertragschancen und Ri-

siken des angebotenen Produktes gegenüber anderen steuerlich geförderten Altersvorsorgepro-

dukten. 

- Beispielrechnung: Darstellung der Wertentwicklungen vor Abzug der Kosten und die daraus er-

rechnete Gesamtleistung nach Abzug der Kosten. 

- Anbieterwechsel/Kündigung: Darstellung detaillierter Kosten 

- Effektivkosten: Effektivkostenberechnung nach vorgeschriebenen Kriterien 

- Einzelne Kostenaufstellung: 
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- a) Ansparphase: Abschluss und Vertriebskosten, Verwaltungskosten, Kosten für einzelne Anläs-

se (z.B. Anbieterwechsel) 

- b) Ausschließlich Kosten während der Auszahlungsphase (während der Rentenzahlung) 

- Steuerliche Förderung: Hinweis auf Prüfung der Förderberechtigung 

- Absicherung bei Anbieterinsolvenz: Hinweis auf die Absicherung der Kundenansprüche gegen den 

Produktpartner im Falle einer Insolvenz 

Muster-PIB  

Die Anbieter von steuerlich geförderten Altersvorsorgeprodukten sind verpflichtet, ergänzend zu den 

individuellen PIB sog. Muster-PIP im Internet zu veröffentlichen. Diese entsprechen in Form und Inhalt 

dem individuellen PIB, nur sind hier Musterwerte hinterlegt. Je Tarif müssen Muster-PIP für 4 Laufzei-

ten im Internet des Produktpartners hinterlegt sein, die selbstverständlich auch für den Kunden ein-

sehbar sind. 
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Werden Sie als Berater aktiv! 

Sprechen Sie die verschiedenen Zielgruppen an, die von der staatlichen Förderung der BasisRente 

profitieren: 

- Junge Leute 

- Arbeitnehmer 

- Besserverdienende 

- Selbstständige 

Bieten Sie ihnen mit der BasisRente das passende Produkt an. 
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D Testfragen zum Thema   

Nachstehend haben Sie die Möglichkeit, Ihr Wissen zu testen. Die Fragen entsprechen in Form und 

Schwierigkeitsgrad den in der Prüfung gestellten Fragen. Dabei können je Frage 1, 2, 3 oder 4 der 

vorgegebenen Lösungsmöglichkeiten richtig sein. Für jedes falsch gesetzte Kreuz wird 1 Punkt abge-

zogen. Faustregel: Am Ende muss mindestens die Hälfte der möglichen Punktzahl erreicht sein. 

Kreuzen Sie jeweils diejenigen Antwortmöglichkeiten an, von denen Sie annehmen, dass sie richtig 

sind:  

Beispiel: a)   

1.  Worum handelt es sich bei der BasisRente? 

 
 a) Es handelt sich um den moderneren Begriff der Riester-Rente  

 b) Die BasisRente ist eine private Rentenversicherung ohne steuerliche Förderung  

 c) Die BasisRente ist eine private Rentenversicherung mit steuerlicher Förderung  

 d) Es handelt sich um eine kapitalbildende Lebensversicherung  

 

2.  Welche der nachfolgenden Kriterien hat der Gesetzgeber für eine steuerliche Förderung 
festgelegt? 

 
 a) lebenslange Rente ohne Kapitalabfindung  

 b) Früheste Rentenzahlung mit dem vollendeten 67. Lebensjahr  
(Abschluss vor 2012: 65. Lebensjahr)  

 c) lebenslange Rentenversicherung mit Kapitalabfindung  

 d) Früheste Rentenzahlung mit dem vollendeten 62. Lebensjahr  
(Abschluss vor 2012: 60. Lebensjahr)  
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3.  Was versteht man unter der Sockelrente? 

 
 a)  Die Kapitalauszahlung erfolgt nach 12 Jahren Laufzeit und dem erreichten  

62. Lebensjahr steuerfrei           

 b) Die Vereinbarung über die Sockelrente muss im Angebotsprogramm vorgewählt  

werden.            

 c) Die Fondsrente hat eine für sie festgelegte Mindestrente, die Sockelrente.   

 d) Mögliche Rentenminderungen werden, je nach Wertentwicklung des Fonds, in der 

Rentenphase abgefangen.          

 

4.   Welche steuerlichen Vorteile sieht die staatliche Förderung der BasisRente in der Ansparphase 

vor? 

 

a) Die Beiträge sind in der Ansparphase nicht absetzbar       

b) Die Die Beiträge können in 2022 zu 94% im Rahmen der Sonderausgaben geltend gemacht 

werden.            

 c) Eine Absetzbarkeit der Beiträge ist in unbegrenzter Höhe möglich.  

 d) Steuerliche Höchstbeträge gilt es einzuhalten.  
 

5.  Wie erfolgt die Besteuerung der BasisRente in der Rentenphase? 

 
 a) Die Kapitalauszahlung erfolgt nach 12 Jahren Laufzeit steuerfrei     

 b) Die Kapitalauszahlung erfolgt nach 12 Jahren Laufzeit und dem erreichten 62. Lebensjahr 
steuerfrei   

 c) Die Basisrente folgt der sogenannten nachgelagerten Besteuerung  

 d) Eine volle Besteuerung der Rentenleistung aus der BasisRente erfolgt 2040  
 


